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Terminus auf ben aten Augusta. c. von Commiffionswegcn auberahmt worden; so haben sich
diejenige, welche auf vvrerwehnte Ländereyen bieten wollen, alsdann anfFürstl. Regierung ein
zufinden, ihr Gebot zu thun, und der Meistbietende gegen baare Bezahlung in Cassawährunfi
des Zuschlags zu gewärtigen. Cassel den «8. April 1780.

3. LH. Gundelach, Regierungs - Secretarius.

14) Nachdem in Gefolg eines Fürstl. Regierungs-Commissorii. der zur Verlassenschaft des ver
storbenen Steuer-Raths Boppo gehörige, vor dem Holländischen Thore an der Mohnbach an
dem Hufschmied Breitbarth gelegene Garten 1 Ack. 3 Rutt groß, an den Meistbietenden ver
kauft werden soll, und hierzu Terminus auf den lyten Julius a. c. von Commissivnswegen
präfigirt worden; so haben sich diejenige, welche auf gedachten Garten zu bieten gesonnen, i«
obbereaten Termino Vormittags 9 Uhr auf Fürstl. Regierung einzufinden, ihr Gebor zu chun,
und der Meistbietende gegen baare Bezahlung in Cassawährung des Zuschlags zu gewärtigen.
Cassel den 28. April 1780. I. Lh. Gundelach, Regierungs-Secretarius.

15) Nachdem vermöge emes Fürst!. Regierungs-Commissorii, der zur Verlassenschafr des ver
storbenen Steuer-Raths Boppo gehörige, vor dem Holländischen Thore an der Mohnbach an
dem Hufschmied Breitbarth gelegene Garten 4 Ack. 17 Rut. groß, an den Meistbietenden ver
kauft werden soll, und hierzu Terminus auf den 2Üten Julius a, c. von Commissionswegeu aü-
berahmt worden; so haben sich diejenige, welche auf diesen Garten zu bieten Lust haben, w
besagtem Termino Vormittags 9 Uhr auf Fürst!. Regierung emzufinden, ihr Gebot zu thun,
und der Meistbietende gegen baare Bezahlung in Cässawährung, des Zuschlags zu gewärtigen.
Cassel den 28. April 1780. I.LH. Gundelach, Regierungs-Secretarius.

16) Nachdem in Gemäsheit eines Fürstl. Regierungs-Commissorii, der zur Verlasseuschaft deö
verstorbenen Stener-Narhs Boppo gehörige, vor dem Holländischen Thore an der Mohndach
zwischen dem Hufschmied Breitbarth und Brauer Rausch gelegene Garten Acker 3 Rut.
groß an den Meistbietenden verkauft werden soll, und hierzu Terminus auf den I2ten Julius

n a.c. von Commiffivnsweaen präfigirt worden; so haben sich diejenige, welche auf gedachtey
Garten zu bieten willens sind, alsdann Vormittags y Uhr auf Fürst!. Regierung einzusinken,
ihr Gebot zu thun, und der Meistbietende, gegen baare Bezahlung in Cassa-Währung des Zu

schlags zu gewärtigen. Cassel den 28. April 1780.
I. Lh. Gundelach, Regierungs - Secretarius.

17) Da das unterm 24. Febr. a, c. auf die dem Henrich Basell dahier annvch zustehende Güther
bey hiesigem Gericht geschehene Gebot so gering ausgefallen, gestalten a) auf das dahier an
der Zehnd Scheur gelegene Haus, den dazu gehörigen £ Ack. Garten und den ganzen Holzge
brauch kaum 50 Rthlr. b) auf den £ Ack. Erbland vor der Harth an Jvh. Götze 3 Rthlr.

16 alb. c) auf den noch daselbst liegenden ^Ack. Land an Christoph Hoffmann und Bernd Gre-
the 3 Rthlr. 16 alb. cl) auf die | Ack, auf den Hof-Ackern an Conrad Schreiber 6 Rthlr. und
e) ans die auf dem Kohlhagen liegende I Ack. Wiese an Bernd Grethe nur 4 Rthlr. gebotten
worden, daß man sich genöthiget gesehen, zur anderweiten öffentlichen Versteigerung dieser
sämtlichen Grundstücke nochmahligen terminum licitationis auf instehenden Montag denj22.
May a. c. anzuberahmen , so wird solches zu dem Ende hierdurch öffentlich bekannt gemacht,

damit diejenigen, welche ein mehreres auf svthane Grundstücke annvch bieten wollen, sich be
sagten Tages vor dahiesigem Gericht zu gewöhnlicher Gerichtszeit melden, ihr Gebot ad pro-
tocollum thun und wegen der Adjudication was Rechtens gewärtigen können. Elberberg den
12. April 1780. Adel, von Bunlarisches Gericht hiersitbsten. Brandau.

18) Es sollen ausgeklagter Schulden halber sämtliche dem Einwohner Hermann Gleisner zu
Kirchbcrg zustehende unbewegliche und der dasigen Adel. Gerichts-Herrschaft dienstbare Gü
ther, als: a) das daselbst an Jvh. Bachmann und der Straße gelegene Wohnhaus, samt
Hvsreith, Schein und Stallung, d) 2 Hufen Länderey und Wiesen, so von dem Herrn O.S.
von Buttlar dahier zu Lehn gehen, und auf jedesmahligen Lehnfall mit 11 Rthlr. recognofti-

rer


